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n 1. ABSCHNITT:
 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Zweck und
Geltungsbereich

1 Dieses Reglement regelt die Planung, 
den Bau, den Betrieb und Unterhalt der 
Wasserversorgungsanlagen, die Finan-
zierung der Wasserversorgung und die 
Beziehungen zwischen der Wasser-
versorgung und den Wasserbezügern, 
nachstehend Kundschaft genannt, 
soweit die Vorschriften des Bundes 
oder des Kantons keine Regelung ent-
halten.

Art. 2 Zuständigkeit
und Aufgaben der Korporation
Unterägeri

1 Die Wasserversorgung ist eine öffentli-
che Aufgabe, die gemäss Gesetz den 
Einwohnergemeinden obliegt. Die Ein-
wohnergemeinde  Unterägeri hat die 
Erfüllung dieser öffentlichen Aufgabe 
im Konzessionsvertrag auf die Korpora-
tion Unterägeri übertragen.

2 Die Wasserversorgung Unterägeri, 
nachfogend WVU genannt, ist ein Ver-
waltungszweig der Korporation Unterä-
geri.

3 Die Korporation Unterägeri wird im 
Bereich der WVU gegen aussen (z.B. 
gegenüber der Kundschaft) durch den 

Korporationsrat vertreten. Er fällt die 
erforderlichen Entscheide, Verordnun-
gen und Bewilligungen. Er ist ermäch-
tigt, seine Befugnisse an ein Mitglied 
(VR Wasserversorgung) zu delegieren.

4 Die WVU wird durch den Betriebsleiter 
(Brunnenmeister) geführt. Der Brunnen-
meister ist bei der WVU die für die Qua-
lität des Trinkwassers verantwortliche 
Person.

Art. 3 Versorgungsgebiet
1 Die WVU stellt die Wasserversorgung 

innerhalb des mit der Einwohnergemeinde 
Unterägeri vereinbarten Gebietes / Versor-
gungsperimeters sicher.

2 Eine Versorgungspflicht der WVU 
besteht dabei nur innerhalb des Bau-
gebiets (gemäss Bauzone). Ausserhalb 
der Bauzone steht die Erschliessung 
eines Gebiets oder Grundstücks im 
freien Ermessen der WVU, wobei eine 
Erschliessung voraussetzt, dass die 
rechtlichen und technischen Vorausset-
zungen gegeben sind und die betref-
fenden Grundeigentümer sämtliche 
Erschliessungskosten tragen.

Art. 4 Umfang der Versorgung
1 Die WVU liefert in ihrem Versorgungs-

gebiet und in genügender Menge qua-
litativ einwandfreies Wasser zu Trink-, 
Brauch- und Löschzwecken zu den 

WASSERVERSORGUNGSREGLEMENT (WVR)
Die Korporationsgemeindeversammlung Unterägeri erlässt, gestützt auf §  3 Abs. 2 
und §  137 Gemeindegsetz vom 4. September 1980, §  11 Korporationsstatuten vom 23. 
Januar 2012 und Art. 1 Abs. 3 des Konzessionsvertrages über die Öffentliche Wasser-
versorgung in Unterägeri mit der Einwohnergemeinde Unterägeri vom 13. August 2012 
das folgende Reglement:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Reglement jeweils nur die männ-
liche Sprachform verwendet. Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen des Regle-
ments gelten ungeachtet der männlichen Sprachform für beide Geschlechter.
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Bedingungen des Wasserversorgungs-
reglements und den jeweiligen Tarifbe-
stimmungen.

2 Die WVU kann auch für Liegenschaften 
oder Gebiete in anderen Gemeinden 
Wasser abgeben.

3 Der Anschluss von privaten Wasserver-
sorgungen an die WVU darf nur mit der 
Bewilligung letzterer erfolgen.

Art. 5 Strategische
Wasserversorgungsplanung

1 Die WVU ist für die strategische Pla-
nung zuständig. Sie erarbeitet eine 
generelle Wasserversorgungsplanung 
(GWP) und ein Konzept für die Trink-
wasserversorgung in Notlagen (Kriegs-, 
Krisen- und Katastrophensituationen).

2 Die GWP enthält insbesondere die 
Beurteilung der bestehenden und 
zukünftigen Verhältnisse, den Umfang, 
die Lage, die Ausgestaltung und die 
zeitliche Realisierung der Wasserver-
sorgungsanlagen sowie Angaben über 
die Bau-, Betriebs- und Unterhaltskos-
ten.

3 Die bestehenden Unterlagen werden 
periodisch, nach Möglichkeit gleichzei-
tig mit der Zonenplanung, überarbeitet.

Art. 6 Kundschaft
 Kundschaft im Sinne dieses Regle-

ments sind:
a) Eigentümer einer mit Wasser versorg-

ten Liegenschaft;
b) Baurechtsnehmer, die Eigentümer eines 

mit Wasser versorgten Gebäudes sind;
c) Natürliche oder juristische Personen, 

die berechtigt sind, für vorübergehende 
Zwecke Wasser zu beziehen;

d) Mieter, Pächter, Stockwerkeigentümer, 
sofern deren Wasserverbrauch in den 
gemieteten / gepachteten Räumlichkei-
ten oder Parzellen über eine Messein-
richtung der Wasserversorgung sepa-
rat gemessen wird.

Art. 7 Grundeigentümer
 Grundeigentümer im Sinne dieses Reg-

lements sind:
a) Eigentümer einer mit Wasser versorg-

ten Liegenschaft;
b) Baurechtsnehmer, die Eigentümer eines 

mit Wasser versorgten Gebäudes sind;
c) Eigentümer einer Liegenschaft, die 

durch die Infrastruktur der WVU mit 
Löschwasser versorgt wird;

d) Eigentümer einer mit Eigenwasser ver-
sorgten Liegenschaft.

n	2. ABSCHNITT: WASSER-
 VERSORGUNGSANLAGEN

Art. 8 Versorgungsanlagen
 Versorgungsanlagen sind die für 

Gewinnung, Förderung, Aufbereitung, 
Transport, Speicherung und Vertei-
lung des Wassers notwendigen Bauten 
und Einrichtungen (Quell-, Grund- und 
Seewasseranlagen, Mess- und Aufbe-
reitungsstationen, Pumpwerke, Reser-
voire, Leitungsnetz, Hydranten, Fern-
wirksysteme, Messeinrichtungen usw.).

 Sie stehen im Eigentum der Korporation 
Unterägeri, teilweise in gemeinsamem 
Eigentum mit anderen Wasserversor-
gern.

Art. 9 Leitungsnetz, Definitionen
1 Das Leitungsnetz umfasst als öffentli-

che Leitungen die Transport-, Haupt- 
und Versorgungsleitungen sowie die 
Hydrantenanlagen.

2 Transportleitungen sind Trinkwas-
serleitungen, die Trinkwassergewin-
nungs- und -aufbereitungsanlagen, 
Trinkwasserbehälter und / oder Trink-
wasserversorgungsgebiete verbinden, 
üblicherweise ohne direkte Verbindung 
zu den Liegenschaften der Kundschaft.

3 Hauptleitungen sind Wasserleitun-
gen mit Hauptverteilfunktion innerhalb 
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des Versorgungsgebiets, üblicher-
weise ohne direkte Verbindung zur 
Kundschaft. Die Hauptleitungen sind 
Bestandteil der Basiserschliessung 
und werden von der Wasserversorgung 
nach Massgabe der baulichen Entwick-
lung und aufgrund der GWP erstellt.

4 Versorgungsleitungen sind Wasserlei-
tungen innerhalb des Versorgungsge-
biets, welche die Hauptleitung mit der 
Anschlussleitung verbinden. Die Ver-
sorgungsleitungen dienen der Erschlie-
ssung der Grundstücke.

Art. 10 Erstellung, Betrieb und 
Unterhalt

1 Die Anlagen sind nach den Bedingun-
gen der zuständigen kantonalen Instan-
zen, des Konzessionsvertrages sowie 
der technischen Richtlinien des SVGW 
zu planen, auszuführen, zu betreiben 
und zu unterhalten.

2 Für die technische Disposition der 
Transport-, Haupt- und Versorgungslei-
tungen ist die WVU oder deren Beauf-
tragter zuständig.

Art. 11 Hydrantenanlagen
1 Die WVU hat für die Errichtung der Hyd-

ranten zu sorgen. Die Kosten für die 
Lieferung, den Einbau und die Montage 
der Hydranten sowie der dafür notwen-
digen direkten Zuleitungen ab Versor-
gungsnetz werden – nach Abzug von 
allfälligen Subventionen der kantona-
len Gebäudeversicherung – durch die 
Einwohnergemeinde Unterägeri über-
nommen. Müssen Hydranten an einen 
neuen Standort verlegt werden, gehen 
die dadurch entstehenden Kosten zu 
Lasten des Verursachers.

2 Grundeigentümer sind verpflichtet, 
Hydranten auf ihren Grundstücken 
entschädigungslos zu dulden. Die 
Standorte von Hydranten werden von 
der WVU im Einvernehmen mit der Ein-

wohnergemeinde, der Feuerkommis-
sion der Einwohnergemeinde und der 
kantonalen Gebäudeversicherung und 
nach Massgabe der geltenden gesetz-
lichen, feuerpolizeilichen Vorschriften 
bestimmt.

3 Nach Möglichkeit werden die Anliegen 
der durch den Standort direkt betroffe-
nen Grundeigentümer berücksichtigt.

4 Die WVU übernimmt die Kontrolle, den 
Unterhalt und die Reparaturen der Hyd-
ranten und von deren Netzanschlüssen 
gegen eine entsprechende Kostenver-
gütung durch die Einwohnergemeinde.

5 Die Hydrantenanlage ist der Feuerwehr 
bei einem Brandfall unbeschränkt zur 
Verfügung zu stellen. Die Wasserbe-
zugsstellen müssen jederzeit für die 
WVU und die Feuerwehr zugänglich 
sein. Im Brandfall steht der gesamte 
Wasservorrat der Feuerwehr zur Verfü-
gung.

6 Für die Benützung der Hydranten zu 
anderen öffentlichen oder privaten 
Zwecken bedarf es einer Bewilligung 
der WVU.

Art. 12 Öffentliche Brunnenanlagen
1 Die WVU liefert das Wasser für Brun-

nen auf öffentlichem Grund (öffentliche 
Brunnen).

2 Der Betrieb und Unterhalt von öffent-
lichen Brunnen unterliegt, soweit mit 
der WVU nicht anders vereinbart, dem 
jeweiligen Eigentümer der Brunnenan-
lagen, d.h. der Einwohnergemeinde, 
Bürgergemeinde oder Kirchgemeinde. 
Sie sind verantwortlich, dass die Brun-
nen stets einwandfrei gepflegt sind und 
die Einhaltung hygienischer Vorgaben 
stets sichergestellt ist.

3 Der Korporationsrat kann beschliessen, 
auch private Brunnen, die öffentlich 
zugänglich sind, zu Lasten der WVU zu 
speisen.
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Art. 13 Beanspruchung
von Privatgrund

1 Grundeigentümer sind gemäss Zivil-
gesetzbuch gehalten, die für das Lei-
tungsnetz notwendigen Durchleitungs-
rechte zu gewähren.

2 Für Durchleitungsrechte werden keine 
Entschädigungen geleistet. Vorbehal-
ten bleibt die Ausrichtung von Entschä-
digungen für die beim Leitungsbau 
verursachten Schäden und Ertragsaus-
fälle.

3 Die WVU ist nach Absprache mit den 
Grundeigentümern berechtigt, ohne 
Entschädigung Hinweisschilder für 
Werkeinrichtungen an Hausfassaden, 
Grundstückeinzäunungen usw. oder 
auf besonderen Pfosten zu befestigen 
sowie Schieber und Hydranten zu ver-
setzen.

4 Der Zugang zu den Hydranten, Trans-
port-, Haupt-, und Versorgungsleitun-
gen muss durch die Grundeigentümer 
für den Betrieb und Unterhalt jederzeit 
gewährleistet bleiben.

Art. 14 Schutz der öffentlichen
Leitungen

1 Es ist verboten, öffentliche Leitungen 
ohne Bewilligung freizulegen, anzu-
zapfen, abzuändern, zu verlegen, zu 
über- oder zu unterbauen oder deren 
Zugänglichkeit zu beeinträchtigen.

2 Wer beabsichtigt, auf privatem oder 
öffentlichem Grund Grabarbeiten aus-
zuführen, hat sich vorgängig bei der 
WVU über die Lage allfälliger Leitungen 
zu erkundigen und für deren Schutz zu 
sorgen.

3 Die WVU verfügt über eine aktuelle und 
vollständige Bestandsaufnahme der 
Anlagen und Leitungen (Werkleitungs-
plan) und führt diese regelmässig nach.

n	3. ABSCHNITT:
 HAUSANSCHLUSSLEITUNGEN

Art. 15 Definition
 Als Hausanschlussleitung wird die Lei-

tung von der Versorgungsleitung bis 
und mit Innenkante der ersten Gebäu-
deeinführung bzw. des Wasserzäh-
lerschachtes bezeichnet. Unter die-
sen Begriff fallen auch gemeinsame 
Anschlussleitungen für mehrere Grund-
stücke. Abzweiger von der Versor-
gungsleitung und Absperrorgane sind 
Bestandteile der Hausanschlussleitung.

Art. 16 Erstellung und Kosten
1 Die Leitungsführung, der Leitungs-

durchmesser, der Ort der Hauseinfüh-
rung und die Art der Hausanschlusslei-
tung werden durch die WVU bestimmt.

2 Grundeigentümer dürfen die Hausan-
schlussleitung nur durch Inhaber einer 
Installationsberechtigung erstellen las-
sen. Die Kosten gehen zu Lasten der 
Grundeigentümer.

3 Bei der Erstellung gemeinsamer 
Anschlussleitungen ist für die Kosten-
verteilung der im Dienstbarkeitsvertrag 
festgelegte Kostenverteiler massge-
bend.

4 Werden wegen nachträglich erstellten 
Bauten und Anlagen oder gepflanz-
ten Bäumen Umlegungen erforderlich, 
gehen die Kosten zu Lasten des Grund-
eigentümers.

5 Die Hausanschlussleitung darf erst 
nach deren Aufnahme im Leitungska-
taster (einmessen und dokumentieren 
der exakten Leitungsführung durch die 
WVU) eingedeckt werden. Im Falle der 
Nichtbeachtung dieser Regelung wer-
den sämtliche Aufwendungen für die 
Nacherfassung der neuen Leitungen 
(elektronische Ortung, Öffnung der 
Eindeckung) den Grundeigentümern 
in Rechnung gestellt.
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6 Bestehende und nicht dokumentierte 
Hausanschlussleitungen können durch 
die WVU bei Bedarf nachträglich erfasst 
werden. Die Kosten für die Ortung 
gehen dabei zu Lasten der Grundei-
gentümer.

Art. 17 Technische Bedingungen
1 Der Anschluss einer Liegenschaft 

erfolgt in der Regel nur durch eine ein-
zige Hausanschlussleitung. Wo dies 
zweckmässig ist, kann die WVU für meh-
rere Häuser eine gemeinsame Hausan-
schlussleitung anordnen. Für grosse 
Überbauungen können in besonderen 
Fällen weitere Anschlussleitungen 
zugestanden werden.

2 In jeder Hausanschlussleitung ist ein 
Absperrorgan einzubauen, das mög-
lichst nahe an der Versorgungsleitung 
und, wenn möglich, im öffentlichen 
Grund zu platzieren ist.

Art. 18 Erdung
1 Wasserleitungen dürfen nicht für die 

Erdung von elektrischen Anlagen 
benützt werden. Anschlussleitungen 
aus elektrisch leitfähigem Material 
sind von der öffentlichen Leitung 
elektrisch zu trennen.

2 Die WVU ist für die Erdung nicht ver-
antwortlich.

Art. 19 Erwerb 
Durchleitungsrechte

 Der Erwerb allenfalls notwendiger 
Durchleitungsrechte auf Grundstücken 
Dritter ist Sache des Anschliessen-
den. Bei gemeinsamen Anschlüssen 
ist zwingend der Kostenverteiler unter 
den Vertragsparteien zu regeln. Das 
Durchleitungsrecht muss auf Kosten 
des Berechtigten ins Grundbuch einge-
tragen werden.

 Rechte und Pflichten sowie der Grund-
bucheintrag müssen der WVU schrift-
lich bestätigt werden.

Art. 20 Eigentumsverhältnisse
der Hausanschlussleitung

 Die Hausanschlussleitung inkl. T-Stück 
und Absperrorgan steht im Eigentum 
des Grundeigentümers.

Art. 21 Unterhalt und
Erneuerung

1 Der Unterhalt der Hausanschlusslei-
tung, wie Reparaturen oder vollstän-
dige Erneuerung, geht zu Lasten des 
Grundeigentümers.

2 Bei Verdacht auf Undichtheit der Haus-
anschlussleitung kann die WVU eine 
Prüfung anordnen. Bei nachgewiese-
nen Schäden gehen die Kosten der 
Prüfung und der anschliessenden 
Leckortung zu Lasten des Grundeigen-
tümers.

3 Bei gemeinsamen Anschlussleitungen 
im privaten Grund ist der im Dienstbar-
keitsvertrag festgelegte Kostenvertei-
ler massgebend. Sind die Verhältnisse 
nicht mittels Dienstbarkeitsvertrag 
geregelt, werden die Kosten in der 
Regel zu gleichen Teilen, in besonderen 
Fällen nach Massgabe der Benutzung 
belastet.

4 Schäden, die sich an der Hausan-
schlussleitung und der Haustechnik-
anlage bis zur Messeinrichtung zeigen, 
sind der WVU sofort mitzuteilen.

5 Hausanschlussleitungen sind insbe-
sondere in folgenden Fällen zu erset-
zen:

a) bei mangelhaftem Zustand;
b) bei Anpassungen und Verlegung der 

öffentlichen Leitungen aus betriebs-
technischen Gründen;

6 Kommt der Grundeigentümer seiner 
vorstehend geregelten Ersatzpflicht 
trotz Aufforderung nicht nach, ist die 
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WVU zur Ersatzvornahme auf Kosten 
des Grundeigentümers berechtigt.

7 Der Grundeigentümer hat darauf zu 
achten, dass über dem Leitungstrasse 
nachträglich keine Bauwerke wie Trep-
pen, Stützmauern, Garagen, Schwimm-
becken und dergleichen erstellt oder 
Gehölze gepflanzt werden.

Art. 22 Nullverbrauch
1 Bei einem länger andauernden Nullver-

brauch ist die Kundschaft verpflichtet, 
durch geeignete Massnahmen die Spü-
lung der Anschlussleitung sicherzustel-
len.

2 Kommt die Kundschaft dieser Verpflich-
tung trotz Aufforderung nicht nach, 
verfügt die WVU die Abtrennung der 
Anschlussleitung gemäss Art. 23.

Art. 23 Unbenutzte
Hausanschlussleitungen

 Unbenutzte Hausanschlussleitungen 
werden von der WVU zu Lasten der 
Kundschaft bei der Versorgungsleitung 
vom Verteilnetz komplett abgetrennt, 
sofern diese nicht eine Wiederver-
wendung innert 12 Monaten schriftlich 
innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach 
Ankündigung der Abtrennung zusi-
chert.

Art. 24 Meldepflicht bei
Leitungsschäden

 Werden von Grundeigentümern oder 
der Kundschaft an der Hausanschluss-
leitung Defekte beobachtet, z. B. 
feuchte oder nasse Stellen im Bereich 
von Wasserleitungen oder ständige 
Fliessgeräusche an der Haustechnik-
anlage, ist dies der WVU unverzüglich 
zu melden.

n	4. ABSCHNITT:
 HAUSTECHNIKANLAGEN

Art. 25 Definition
1 Haustechnikanlagen für Trinkwasser 

sind Leitungen, Armaturen oder andere 
technische Einrichtungen, beginnend 
ab der Einführung ins Gebäude oder 
in den Wasserzählerschacht bis zu den 
Entnahmestellen.

2 Die Messeinrichtung ist nicht Bestand-
teil der Haustechnikanlage.

Art. 26 Eigentumsverhältnisse
1 Haustechnikanlagen stehen im Eigen-

tum der Grundeigentümer.
2 Bei gemeinsamen Haustechnikanlagen 

vor der Messeinrichtung ist die Rege-
lung der Rechtsverhältnisse betreffend 
Eigentum, Unterhalt und Änderung Auf-
gabe der Grundeigentümer.

Art. 27 Haftung
 Die Grundeigentümer haften für Schä-

den, die sie durch unsachgemässe 
Handhabung, mangelnde Sorgfalt und 
Kontrolle sowie unzureichenden Unter-
halt der Haustechnikanlagen verursa-
chen.

Art. 28 Erstellung / Meldepflicht
1 Grundeigentümer haben die Haus-

technikanlagen auf eigene Kosten zu 
erstellen und zu unterhalten. Sie dürfen 
nur durch Inhaber einer Installationsbe-
rechtigung erstellt, erweitert, verändert 
oder unterhalten werden.

2 Die Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Installationsberechtigung richten 
sich nach dem Reglement des Schwei-
zerischen Vereins des Gas- und Was-
serfaches (SVGW) «zur Erteilung der 
Installationsberechtigung an Personen, 
die Installationsarbeiten an Haustech-
nikanlagen für Trinkwasser ausführen» 
(GW101d), Ausgabe Januar 2007.
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3 Installationsberechtigt ist, wer im zent-
ralen Register der Installationsberech-
tigten des SVGW eingetragen ist oder 
sind Installationsberechtigte, die noch 
gestützt auf das alte Reglement vom 
10. April 2000 durch den Korporations-
rat Unterägeri anerkannt wurden und 
eine einwandfreie fachliche Ausführung 
sicherstellen.

4 Die WVU hat die Möglichkeit, für Ein-
zelobjekte Installationsbewilligungen 
an nicht installationsberechtigte Perso-
nen zu erteilen. Für die Erteilung einer 
solchen Installationsberechtigung kann 
eine Gebühr erhoben werden.

5 Der Installationsberechtigte muss 
 Installationsarbeiten vor der Ausführung 
mit einem Antrag der WVU melden. Der 
Antrag muss mit den nötigen Planungs-
unterlagen eingereicht werden.

6 Die Fertigstellung von Installations-
arbeiten ist der WVU umgehend und 
unaufgefordert zu melden, damit diese 
bei Bedarf eine Abnahme vornehmen 
kann.

7 Nicht meldepflichtig sind Instandhal-
tungsarbeiten und das Auswechseln 
von Auslaufarmaturen mit gleichen 
Belastungswerten an die bestehende 
Installation.

Art. 29 Technische Vorschriften
 Zur Erstellung, Veränderung, Erneue-

rung und zum Betrieb der Haustech-
nikanlagen sind die Richtlinien für 
Trinkwasserinstallationen des SVGW 
verbindlich.

Art. 30 Abnahme
 Jede Haustechnikanlage ist vor der 

Inbetriebnahme von den Organen der 
WVU abzunehmen.

 Die WVU übernimmt durch diese 
Abnahme keine Verantwortung für die 
vom Installateur ausgeführten Arbeiten 
oder von ihm installierten Apparate.

Art. 31 Kontrolle
 Den Organen der WVU ist zur Kontrolle 

der Haustechnikanlage sowie zur Able-
sung der Zählerstände ungehindert 
Zutritt zu ermöglichen.

 Bei vorschriftswidrig ausgeführten oder 
schlecht unterhaltenen Haustechnikan-
lagen hat die Kundschaft auf schriftli-
che Aufforderung der WVU die Mängel 
innerhalb der festgelegten Frist behe-
ben zu lassen.

 Unterlässt sie dies, kann die WVU die 
Mängel auf Kosten der Kundschaft 
beheben lassen.

Art. 32 Unterhalt
 Die Kundschaft hat für ein dauerndes 

und einwandfreies Funktionieren ihrer 
Anlagen zu sorgen. Dies gilt auch bei 
geänderten Betriebs- und Versorgungs-
verhältnissen.

Art. 33 Auswirkungen auf die
Wasserversorgung

 Die Haustechnikanlagen und die daran 
angeschlossenen Einrichtungen müs-
sen so gebaut, betrieben und unterhal-
ten werden, dass sie keine negativen 
Auswirkungen auf den regulären Was-
serversorgungsbetrieb haben können. 

 Die WVU ist in begründeten Fällen 
berechtigt, auf Kosten der Kundschaft 
eine Installationskontrolle durchzufüh-
ren bzw. geeignete Einrichtungen zur 
Vermeidung eines Rückflusses ins Netz 
zu fordern und durchzusetzen.

Art. 34 Wasserbehandlungsanlagen
 Es dürfen nur Wasserbehandlungsan-

lagen installiert werden, die nach euro-
päischen Normen zertifiziert oder im 
Zertifizierungsverzeichnis des SVGW 
enthalten sind.
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Art. 35 Frostgefahr
 Bei anhaltender Kälte sind Leitungen 

und Apparate, die dem Frost ausge-
setzt sind, abzustellen und zu entlee-
ren. Alle Schäden infolge Unterlassung 
gehen zu Lasten der Kundschaft.

Art. 36 Nutzung von Eigen-,
Regen- oder Grauwasser

1 Die Nutzung von Eigen-, Regen- oder 
Grauwasser muss der WVU gemeldet 
werden.

2 Bei der Nutzung von Eigen-, Regen- 
oder Grauwasser darf zwischen diesen 
Systemen und dem der öffentlichen 
Wasserversorgung keine Verbindung 
bestehen. Die Systeme müssen durch 
Kennzeichnung klar voneinander unter-
schieden werden.

n	5. ABSCHNITT:
 WASSERLIEFERUNG

Art. 37 Umfang und Garantie
der Wasserlieferung

 Die WVU liefert im Regelfall zu jeder Zeit 
Wasser zu Trink-, Brauch- und Lösch-
zwecken in ausreichender Menge, 
einwandfreier Qualität und unter genü-
gendem Druck. Die WVU ist nicht ver-
pflichtet, Wasser in einer bestimmten 
Beschaffenheit (z.B. Härte, Temperatur 
usw.) oder unter konstantem Druck zu 
liefern.

Art. 38 Einschränkung
der Wasserabgabe

1 Die WVU kann die Wasserlieferung für 
Teile des Versorgungsgebiets vorüber-
gehend einschränken oder unterbre-
chen:

a) im Falle höherer Gewalt;
b) bei Betriebsstörungen;

c) bei Unterhalts- und Reparaturarbeiten 
oder bei Erweiterungen an den Wasser-
versorgungsanlagen;

d) bei Wasserknappheit;
e) bei Brandfällen.
2 Die WVU ist für eine rasche Behebung 

von Unterbrüchen der Wasserlieferung 
besorgt. Die WVU übernimmt keine 
Haftung für Folgeschäden und gewährt 
deswegen auch keine Gebührenreduk-
tion.

3 Voraussehbare Einschränkungen oder 
Unterbrüche der Wasserlieferung wer-
den der Kundschaft vorgängig bekannt 
gegeben. Die entsprechenden Arbei-
ten werden in der Regel innerhalb der 
Normalarbeitszeit ausgeführt. Wünscht 
die Kundschaft trotz zumutbarer Unter-
bruchsdauer die Erstellung von Provi-
sorien oder das Arbeiten ausserhalb 
der Normalarbeitszeit, trägt sie die 
Mehrkosten. Die Wasserversorgung ist 
nicht verpflichtet, diese Zusatzleistun-
gen zu erbringen.

4 Die Sicherung gegen Störungen und 
Schäden an der Haustechnikanlage 
und an diese angeschlossenen Einrich-
tungen infolge von Einschränkungen 
der Wasserabgabe ist Sache der Kund-
schaft.

Art. 39 Anschlussgesuch
1 Für jeden Neuanschluss ist der WVU 

mindestens 30 Tage vor Baubeginn ein 
Anschlussgesuch einzureichen. Die 
Anschlussbewilligung erfolgt im Rah-
men dieses Reglements und der zuge-
hörigen Tarifordnung.

2 Solange Installationen und Apparate 
nicht den eidgenössischen und kanto-
nalen Vorschriften sowie den Richtlinien 
für Trinkwasserinstallationen des SVGW 
entsprechen, kann die WVU einen 
Hausanschluss verweigern.

3 Vor Erteilung der Anschlussbewilligung 
an den Grundeigentümer darf mit den 
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Installationsarbeiten nicht begonnen 
werden.

Art. 40 Haftung der Kundschaft
 Die Kundschaft haftet gegenüber der 

WVU für alle Schäden, die sie ihr durch 
unsachgemässe Handhabung der Ein-
richtungen, mangelnde Sorgfalt und 
Kontrolle sowie ungenügenden Unter-
halt zufügt.

 Sie hat auch für Mieter, Pächter und 
andere Personen einzustehen, die mit 
ihrem Einverständnis solche Anlagen 
benutzen.

Art. 41 Meldepflicht
 Handänderungen sind der WVU früh-

zeitig und schriftlich anzuzeigen.

Art. 42 Wasserableitungsverbot
 Es ist untersagt, ohne Bewilligung der 

WVU Wasser dauerhaft an Dritte abzu-
geben oder von einem Grundstück auf 
ein anderes zu leiten.

 Ebenso sind das Anbringen von 
Abzweigungen und Entnahmestellen 
vor der Messeinrichtung sowie das Öff-
nen von plombierten Absperrventilen 
an Umgehungsleitungen verboten.

Art. 43 Unberechtigter
Wasserbezug

 Wer ohne entsprechende Berechtigung 
Wasser bezieht, wird gegenüber der 
WVU ersatzpflichtig und kann straf-
rechtlich verfolgt werden.

Art. 44 Vorübergehender
Wasserbezug

 Der vorübergehende Wasserbezug 
(beispielsweise für Bauplätze, Schau-
steller oder Festanlässe) bedarf einer 
Bewilligung durch die WVU und erfolgt 
ausschliesslich über werkeigene Mess-
einrichtungen.

Art. 45 Beginn und Ende des
Bezugsverhältnisses

1 Das Bezugsverhältnis beginnt mit der 
Installation des Zählers. Beendet wird 
es bei einer Handänderung des Grund-
stücks mit der schriftlichen Abmeldung 
oder bei Verzicht auf weitere Was-
serlieferung mit der Abtrennung des 
Anschlusses.

2 Der freiwillige Verzicht auf die weitere 
Wasserlieferung ist der WVU mindes-
tens 60 Tage vor dem Abstelltermin 
schriftlich mitzuteilen.

 Die Grundeigentümer haften für alle 
bis zum Ende des Bezugsverhältnisses 
aufgelaufenen Gebühren.

Art. 46 Abnahmepflicht
 Die Grundeigentümer sind verpflichtet, 

das Wasser bei der öffentlichen Was-
serversorgung zu beziehen, sofern sie 
nicht über andere bestehende Anlagen 
verfügen, die einwandfreies Wasser lie-
fern.

Art. 47 Wasserabgabe für
besondere Zwecke

 Jeder Anschluss von Schwimmbassins 
und dergleichen an das Leitungsnetz 
sowie die Wasserabgabe für Kühl-, 
Klima- und Sprinkleranlagen sowie 
für Feuerlöschposten bedürfen einer 
besonderen Bewilligung der WVU. Die 
WVU ist berechtigt, an diese Wasserab-
gaben besondere Auflagen zu knüpfen.

Art. 48 Abnorme Spitzenbezüge
 Die Wasserabgabe an Betriebe mit 

besonders grossem Wasserverbrauch 
oder mit hohen Verbrauchsspitzen 
bedarf einer besonderen Vereinbarung 
zwischen der WVU und der Kundschaft.
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n	6. ABSCHNITT:
 WASSERMESSUNG

Art. 49 Einbau
1 Die Messeinrichtung wird von der WVU 

zur Verfügung gestellt und unterhalten 
und bleibt in deren Eigentum.

2 Die zur Verfügung gestellten Kompo-
nenten wie Zähler und Übertragungs-
einrichtungen sind auf Kosten der 
Grundeigentümer durch einen Instal-
lationsberechtigten zu montieren oder 
demontieren.

3 Pro Anschlussleitung bzw. Liegenschaft 
mit eigener Hausnummer wird in der 
Regel eine Messeinrichtung eingebaut. 
Die WVU entscheidet über Ausnahmen.

4 Die WVU entscheidet über die Art, 
Dimensionierung und den Standort der 
Messeinrichtung.

Art. 50 Haftung
 Die Kundschaft haftet für Beschädigun-

gen, die nicht auf normale Abnützung 
zurückzuführen sind. Sie darf an der 
Messeinrichtung keine Änderungen 
vornehmen oder vornehmen lassen.

Art. 51 Standort
 Der Standort der Messeinrichtung inklu-

sive allfälliger Übertragungseinrichtun-
gen wird von der WVU festgelegt. Die 
Grundeigentümer haben einen geeig-
neten Platz kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. Ist im Gebäude kein frostsiche-
rer oder geeigneter Platz vorhanden, 
wird zu Lasten der Grundeigentümer 
ein Wasserzählerschacht erstellt.

Art. 52 Technische Vorschriften
1 Vor und nach dem Wasserzähler sind 

Absperrvorrichtungen zu installieren.
2 Im Weiteren sind die Richtlinien für 

Trinkwasserinstallationen des SVGW zu 
beachten.

Art. 53 Ablesung der
Messeinrichtung

 Die Art der Ablesung und die Ablese-
perioden werden vom Korporationsrat 
in der Tarifordnung festgelegt.

Art. 54 Messung
 Die WVU revidiert oder erneuert die 

Messeinrichtung periodisch auf eigene 
Kosten.

 Wenn die Kundschaft die Messgenau-
igkeit anzweifelt, wird die Messeinrich-
tung durch die WVU ausgebaut und 
einer Prüfung bei einer anerkannten 
Stelle unterzogen.

 Zeigt die Nacheichung, dass die Mess-
genauigkeit innerhalb der zulässigen 
Toleranz liegt, so tragen die Grund-
eigentümer die daraus entstandenen 
Kosten. Im andern Fall übernimmt die 
WVU die Prüf- und allfälligen Reparatur-
kosten.

Art. 55 Störungen
 Störungen oder Unregelmässigkeiten 

an der Messeinrichtung sind der WVU 
sofort zu melden.

n	7. ABSCHNITT:
 FINANZIERUNG

Art. 56 Eigenwirtschaftlichkeit
 Die WVU hat ihre Aufgaben (Bau, 

Betrieb, Instandhaltung usw.) finanziell 
selbsttragend zu erfüllen. Massgebli-
che Aufwendungen sind insbesondere:

a) Die Konzessionskosten;
b) Die Kosten für Planung, Projektierung, 

Erstellung, Dokumentation, Betrieb, 
Installationskontrolle, Unterhalt und 
Substanzerhaltung der Infrastruktur ein-
schliesslich Kapitalkosten (Verzinsung 
und Abschreibungen);

c) Die Kosten für die Aus- und Weiterbil-
dung des Personals;
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d) Die Kosten zur nachhaltigen Pflege der 
Wasserressourcen;

e) Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und 
Fachverbände;

f) Die Kosten für technologische Weiter-
entwicklungen;

g) Die Kosten für die Qualitätssicherung 
und -überwachung.

Art. 57 Kostendeckung
 Die Kostendeckung wird erreicht durch:
a) Die Erhebung von Anschluss- und 

Benutzungsgebühren;
b) Die Abgeltung betriebsfremder Leistun-

gen;
c) Die Beiträge Dritter wie Kanton, Gemein-

den, Gebäudeversicherung.

Art. 58 Kostentragung
Hauptleitungen und
Versorgungsleitungen

1 Die Kosten für die Erstellung der Haupt-
leitungen und Versorgungsleitungen 
trägt in der Regel die WVU.

2 Müssen Leitungen der WVU in öffent-
lichen oder privaten Grundstücken 
wegen eines Hochbauvorhabens des 
betreffenden Grundeigentümers verlegt 
werden, sind die Verlegungskosten von 
der WVU zu tragen. Müssen Leitun-
gen der WVU aus tiefbautechnischen 
Gründen verlegt werden, so sind die 
entstehenden Kosten vom jeweiligen 
Verursacher zu tragen. Abweichende 
Vereinbarungen bleiben vorbehalten.

Art. 59 Kostentragung
Hausanschlussleitung

 Die Kosten der Hausanschlussleitung 
inkl. Absperrorgan und Anschluss an 
das Verteilnetz sind von den Grundei-
gentümern zu tragen.

Art. 60 Tarifordnung
1 Die Höhe der einzelnen Gebühren ist in 

der separaten Tarifordnung im Anhang 
zum Wasserversorgungsreglement 
geregelt. Die Tarifordnung wird durch 
Beschluss der Korporationsgemeinde-
versammlung  Unterägeri festgelegt. Er 
bringt Änderungen vor der Inkraftset-
zung dem Gemeinderat zur Kenntnis.

2 Der Korporationsrat wird ermäch-
tigt, einmal jährlich mit Wirkung per 1. 
Januar des Folgejahres die Gebühren-
sätze der Teuerung anzupassen. Basis 
für die Berechnung der Teuerung ist der 
Landesindex der Konsumentenpreise 
des Bundesamtes für Statistik. Die 
vorliegenden Gebühren beruhen auf 
einem Indexstand von 99.1 Punkten, 
Stand Ende März 2014 (Indexbasis: 
Dezember 2010 = 100 Punkte).

Art. 61 Anschlussgebühren
1 Für den Anschluss an die Wasserver-

sorgung und die Mitbenutzung der 
bestehenden Wasserversorgungsan-
lage wird eine einmalige Anschlussge-
bühr erhoben.

2 Die Anschlussgebühr bemisst sich 
nach der Nennleistung des Wasserzäh-
lers (maximale Durchflussmenge Qmax 
m3 / h).

3 Bei einer Erhöhung der relevanten 
Bemessungsgrösse der Gebühr ist eine 
Nachzahlung der Gebühr geschuldet. 
Bei einer Verringerung der relevanten 
Bemessungsgrösse wird keine Gebühr 
zurückerstattet, jedoch wird bei einer 
späteren Erhöhung innerhalb von zehn 
Jahren eine Anschlussgebühr gemäss 
vorheriger Nenngrösse angerechnet.

4 Beim Wiederaufbau eines Gebäudes 
infolge Brand oder Abbruch wird eine 
Anschlussgebühr gemäss vorheriger 
Nenngrösse angerechnet. Wer die 
Anrechnung beansprucht, ist beweis-
pflichtig.
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Art. 62 Benutzungsgebühr
1 Die jährlich wiederkehrenden Benut-

zungsgebühren setzen sich aus einer 
Grundgebühr und einer Mengengebühr 
zusammen.

2 Die Grundgebühr bemisst sich nach 
der Nennleistung des Wasserzählers 
(maximale Durchflussmenge Qmax 
m3 / h). 

3 Die Mengengebühr wird aufgrund des 
effektiven Verbrauchs gemäss den Anga-
ben der Messeinrichtung verrechnet.

Art. 63 Abgeltung von
Sonderleistungen

 Sonderleistungen wie Installationskon-
trolle, technische Beratung, Wieder-
plombieren von Umgehungen usw. sind 
abzugelten. Deren Abgeltung ist in der 
Tarifordnung zu regeln.

n	8. ABSCHNITT:
 RECHNUNGSSTELLUNG UND
 INKASSO

Art. 64 Rechnungsstellung
 Die Beiträge und Gebühren werden 

wie folgt in Rechnung gestellt:
a) Anschlussgebühr
 Vor Baubeginn kann die WVU eine 

Akontozahlung der voraussichtlichen 
Anschlussgebühr in Rechnung stellen. 
Die definitive Anschlussgebühr wird bei 
der Installation des definitiven Zählers 
in Rechnung gestellt. Die Rechnungs-
stellung erfolgt zu Lasten der Grundei-
gentümer.

b) Benutzungsgebühren
 Die Benutzungsgebühren werden in 

den von der WVU festgelegten Abrech-
nungsperioden, mindestens jedoch 
einmal jährlich, in Rechnung gestellt. 
Die WVU ist berechtigt, Teilbeträge für 
die voraussichtliche Wasserlieferung in 
Rechnung zu stellen.

Art. 65 Zahlungsbedingungen
1 Die von der WVU gestellten Rechnun-

gen sind innert 30 Tagen, gerechnet 
ab Rechnungsdatum, ohne jeglichen 
Abzug zur Zahlung fällig.

2 Bei nicht fristgerechter Bezahlung 
kommt die Kundschaft ohne Weiteres in 
Verzug.

3 Bei Zahlungsverzug ist die WVU 
berechtigt, Verzugszinsen gemäss 
Obligationenrecht (OR) und für erfolgte 
Mahnungen eine Gebühr (Pauschale) 
pro Mahnung zu verlangen.

4 Bei wiederholtem Zahlungsverzug der 
Kundschaft kann die WVU angemes-
sene Vorauszahlung oder Sicherstel-
lung verlangen oder wöchentlich Rech-
nung stellen. Diese Mehraufwendungen 
der WVU gehen zu Lasten der Kund-
schaft.

5 Bleibt nach abgeschlossenem Betrei-
bungsverfahren eine Forderung unge-
deckt, kann eine Wassersperre verfügt 
werden. Der betroffenen Kundschaft ist 
die Sperre vorweg anzudrohen und ihr 
ist das rechtliche Gehör zu gewähren.

Art. 66 Gebührenpflichtige
Schuldner

1 Die einmaligen Gebühren schuldet, wer 
im Zeitpunkt der Fälligkeit Grundeigen-
tümer oder Baurechtsberechtigter der 
angeschlossenen Liegenschaft war.

2 Die Benutzungsgebühren schuldet die 
Kundschaft. 

Art. 67 Berichtigung der
Rechnung bei Messfehlern

1 Bei festgestelltem Stillstand oder Fehl-
gang der Messeinrichtung gilt:

a) Können Dauer und Grösse des Still-
stands oder des Fehlgangs einwandfrei 
bestimmt werden, werden die Rechnun-
gen entsprechend berichtigt, jedoch 
höchstens für die Dauer von fünf Jahren 
ab Feststellung des Messfehlers.
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b) Können Dauer und Grösse des Still-
stands oder des Fehlgangs nicht ein-
wandfrei bestimmt werden, werden die 
Rechnungen aufgrund des Verbrauchs 
in vorausgegangenen Abrechnungs-
perioden sowie allfälliger veränderter 
Verhältnisse und unter angemessener 
Berücksichtigung der Angaben der 
Kundschaft berichtigt, jedoch höchs-
tens für die Dauer von fünf Jahren.

c) Der aufgrund berichtigter Rechnungen 
resultierende Saldo ist gemäss OR zu 
verzinsen.

2 Die Geltendmachung eines Messfeh-
lers entbindet nicht von der fristge-
rechten Bezahlung der beanstandeten 
Rechnung.

Art. 68 Verjährung
 Forderungen für wiederkehrende Leis-

tungen der Wasserversorgung verjäh-
ren nach fünf Jahren, Forderungen für 
einmalige Leistungen nach zehn Jah-
ren.

n	9. ABSCHNITT:
 STRAF- UND
 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 69 Zuwiderhandlungen
 Zuwiderhandlungen gegen das Was-

serversorgungsreglement sowie gegen 
die gestützt auf das Wasserversor-
gungsreglement erlassenen Verfügun-
gen werden, falls diese einen Straftat-
bestand erfüllen, vom Korporationsrat 
verzeigt.

Art. 70 Rechtsschutz
1 Beschlüsse und Entscheide des Korpo-

rationsrats können beim Regierungsrat 
angefochten werden.

2 Für das Verfahren gelten die Vorschrif-
ten des Verwaltungsrechtspflegegeset-
zes.

Art. 71 Inkrafttreten
1 Dieses Wasserversorgungsreglement 

wurde dem Gemeinderat  Unterägeri 
zur Kenntnis gebracht und am 19. Mai 
2014 von der Korporationsgemeinde-
versammlung genehmigt.

2 Dieses Wasserversorgungsreglement 
tritt per 1. Januar 2015 in Kraft und 
ersetzt das Reglement für die Wasser-
versorgung vom 10. April 2000 und 
dessen zugehörigen Tarifblätter.

Unterägeri, 19. Mai 2014

NAMENS DER
KORPORATIONSGEMEINDE
UNTERÄGERI

Der Präsident: Der Schreiber:
Gerhard Iten Thomas Hess
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